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K ündigt der Besteller einen, als D auerschuldverhältnis ange
legten und als W erkvertrag einzustufenden Reinigungsvertrag 
außerordentlich unter anderem  w egen M ängeln der vom  U n 
ternehm er erbrachten Reinigungsleistungen und verlangt er 
sodann Ersatz  des Schadens in F o rm  der ihm aus der B eauftra
gung von  D ri«un tern ehm en  entstandenen M ehrkosten auf
grund der drittseitigen Erbringung der ursprünglich vom  E rst
unternehm er übernom m enen Reinigungsleistungen während 
der restlichen V ertragslaufzeit, so  ist die Verjährungsregelung 
gemäß § 634a B G B  bezüglich dieses Schadensersatzanspruchs, 
auch sow eit die K ündigung au f M ängel der erbrachten Reini
gungsleistungen gestü tzt w ird, nicht anw endbar; insow eit gilt 
vielmehr die Verjährungsregelung gemäß §§ 195,199 B G B .... 260

a) D ie  Vereinbarung eines inländischen G erichtsstands kann 
eine Verpflichtung begründen, K lagen nur an diesem  G e 
richtsstand zu erheben.
b) Verletzt eine Vertragspartei schuldhaft diese Verpflichtung 
durch die K lage vor einem  US-am erikanischen G ericht, das 
die K lage wegen fehlender Z uständigkeit abw eist und ent
sprechend U S-am erikanischem  Prozessrecht (»A m erican rule 
o f  co sts«) eine K ostenerstattung nicht anordnet, ist sie gemäß 
§ 280 A bs. 1 B G B  verpflichtet, der anderen Partei die K osten
der zw eckentsprechenden Rechtsverteidigung zu ersetzen .... 269

a) E in  M ietvertrag, den eine G em einde abgeschlossen hat, um 
in dem  M ietobjekt ihr zugew iesene Flüchtlinge unterbringen 
zu können, ist unbeschadet seiner Bezeichnung kein Wohn- 
raum m ietvertrag iSv § 549 A bs. 1 B G B .
b) E ine in diesem  Vertrag enthaltene form ularm äßige K lau 
sel, mit der für beide M ietvertragsparteien das Recht zu r 
ordentlichen K ün digung für die D auer von 60 M onaten au s
geschlossen w ird, ist nicht w egen unangem essener Benachtei
ligung des M ieters unw irksam ............... ............. .............................  290

a) D ie  W ohriungseigentümer haben gegen den M ieter einer 
Sondereigentum seinheit, der bei der N u tzu n g  des G em ein
schaftseigentum s gegen eine von  den Eigentüm ern vereinbarte 
oder beschlossene G ebrauchsregelung verstößt, einen U nter
lassungsanspruch aus § 1004 A bs. 1 B G B .
b) D ie W ohnungseigentüm er haben gegen den M ieter einer 
W ohnungs- oder Teileigentum seinheit im Falle einer N u t
zung, die der in der Teilungserklärung für diese Einheit ge
troffenen Z w eckbestim m ung w iderspricht, einen U ntcrlas- 
sungsanspruch aus § 1004 A bs. 1 B G B .
c) D ie  N u tzun g  einer Teileigentum seinheit als E isverkaufs
stelle (E isdiele) m it Bestuhlung verstößt gegen eine in der 
Teilungserklärung enthaltene Zw eckbestim m ung, nach der 
die Einheit nur als »L ad en « genutzt w erden darf; bei typisie
render Betrachtung stört diese N u tzun g  jedenfalls dann mehr 
als eine N u tzu n g  als Ladengeschäft, wenn Außenflächen in 
A nspruch genom m en w erden, sei es durch eine Außenbestuh
lung oder durch den Verkauf nach außen......................................  305



22.
3 1 .X . 19 
III Z R  64/18

a) Bei der Planung und A usführung der Sanierung einer B u n 
desstraße hat der zuständige Straßenbaulastträger zum  Schutz 
der A nlieger vor nicht hinnehm baren Beeinträchtigungen da
für Sorge zu tragen, dass -  w eiterhin -  eine ordnungsgem äße 
Entw ässerung sichergestellt wird.
b) D abei hat der Straßenbaulastträger auch für die hinreichen
de Beseitigung des W assers zu sorgen , das au f die Straße, (hier: 
Bundesstraßc) von einem Verkehrsweg (h ier  Gem eindew eg) 
fließt, der in die B au last eines anderen Trägers fallt. D as setzt 
jedoch voraus, dass dieser Verkehrsweg die technischen A n 
forderungen an eine ordnungsgem äße Entw ässerung erfüllt.
c) Ist das nicht der Fall, ist der Straßenbaulastträger nicht al
lein desw egen Störer, weil W asser über seine Straße abfließt, 
das bei ordnungsgem äßer Entw ässerung des anderen Ver
kehrsw egs nicht angefallen wäre.
d) H aben hingegen m ehrere Ursachen zusam m engew irkt,
haften die beteiligten Straßenbaulastträger nach dem Rechts
gedanken des § 830 A bs. 1 Satz  2 B G B  als G esam tschuldner 
(»ordnungsgem äße Entw ässerung aus A nlass einer Straßensa
nierung«)....................................................................................................
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